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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Zur Bemessung der Mittel für die Jugendarbeit nach § 79 SGB 
VIII 

Die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben nach Sozialgesetzbuch Achtes Buch – 
Kinder- und Jugendhilfe – (SGB VIII)1 weist § 79 SGB VIII den Trägern der öffentlichen Jugend-
hilfe2 zu. § 79 Abs. 2 S. 2 bestimmt: „Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln haben 
sie einen angemessenen Anteil für die Jugendarbeit zu verwenden.“ Der Gesetzestext macht keine 
Angabe dazu, wie hoch der für die Jugendarbeit zu verwendende „angemessene Anteil“ sein soll. 

Die Vorschrift geht auf eine Anregung des Siebten Jugendberichts zurück. Die Sachverständigen-
kommission für den Siebten Jugendbericht hatte 1986 vorgeschlagen, einen prozentualen Anteil 
der für die Jugendhilfe insgesamt bereitgestellten Mittel zur Verwendung für die Aufgaben der 
Jugendarbeit festzulegen.3 Die Bundesregierung erklärte in ihrer Stellungnahme4 dazu, sie unter-
stütze das damit verfolgte Ziel, die Ausgaben für die Jugendarbeit und die allgemeine Familien-
förderung nicht völlig in das Ermessen des jeweiligen örtlichen Trägers zu stellen. Sie habe je-
doch Zweifel, ob mit diesem Vorschlag das gesteckte Ziel auch tatsächlich erreicht werde, und 
begründete dies mit folgenden Argumenten: 1. Eine schematische Regelung würde den unter-
schiedlichen örtlichen und regionalen Gegebenheiten in der Bundesrepublik Deutschland nicht 
gerecht. 2. Eine solche Regelung wäre mit Blick auf die Finanzhoheit als Bestandteil der kommu-
nalen Selbstverwaltung problematisch. 

 

1 Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2824; 2023 I Nr. 19). 

2 Vgl. dazu: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Struktur und Finanzierung von Organisatio-
nen, die im Rahmen von Jugendarbeit tätig sind, Sachstand vom 8. Februar 2019, WD 9 - 3000 - 005/19. 

3 Jugendhilfe und Familie – die Entwicklung familienunterstützender Leistungen der Jugendhilfe und ihre Per-
spektiven – Siebter Jugendbericht und Stellungnahme der Bundesregierung, BT-Drs. 10/6730 vom 10. Dezember 
1986, S. 54. 

4 Jugendhilfe und Familie – die Entwicklung familienunterstützender Leistungen der Jugendhilfe und ihre Per-
spektiven – Siebter Jugendbericht und Stellungnahme der Bundesregierung, BT-Drs. 10/6730 vom 10. Dezember 
1986, S. XIV. 
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Aus beiden Gründen hat der Gesetzgeber von der Festlegung eines starren Prozentsatzes abgese-
hen und sich für den unbestimmten Rechtsbegriff „angemessener Anteil“ entschieden. 

Der so getroffenen Regelung kann zwar eine objektiv-rechtliche Verpflichtung zur angemessenen 
Finanzierung der Jugendarbeit entnommen werden.5 Sie sei aber, so formuliert es ein Kommen-
tar, nur eine scheinbare Wohltat („Placebo“), weil der relative Anteil für die Jugendarbeit auch 
weniger sein könne als die von der Gewährleistungspflicht geforderte ausreichende Finanzaus-
stattung6. Das Problem liege zumeist nicht (erst) im unzureichenden Anteil für die Jugendarbeit, 
sondern bereits im zu geringen Gesamtetat für die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe.7 Die in 
der geltenden Form getroffene Regelung des § 79 SGB VIII habe jedenfalls die Erwartungen einer 
„Schutzwirkung gegen unzulässige Einsparungen in diesem Bereich“ bisher nicht erfüllen kön-
nen; hier wirke sich auch nachteilig aus, dass weder den Leistungsempfängern noch den Trägern, 
die Jugendarbeit leisten, ein einklagbarer Rechtsanspruch zugestanden werde.8  

Im Jahr 2001 forderten die Sachverständigen für den Elften Kinder- und Jugendbericht der Bun-
desregierung erneut, einen prozentualen Anteil gesetzlich festzulegen: „Trotz der Schwierigkei-
ten, eine exakte Größenordnung zu errechnen, sollte der Anteil der Mittel für die Kinder- und Ju-
gendarbeit am kommunalen Etat der Kinder- und Jugendhilfe mindestens 15 Prozent betragen.“9 

Der Forderung nach solchen konkreten Prozentsätzen wird auch entgegengehalten, dass diese 
sich in der Praxis als wenig zielführend erwiesen hätten.10 Auf Landesebene hatte Berlin im ehe-
maligen Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG KJHG) einen festen An-
teil benannt: „Der nach § 79 Abs. 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch angemessene Anteil für 
die Jugendarbeit hat mindestens 10 vom Hundert der für die Jugendhilfe bereitgestellten Mittel zu 
betragen.“(§ 45 Abs. 2 S. 4 AG KJHG)11 

  

 

5 Raabe in Hauck/Noftz SGB VIII, 3. Ergänzungslieferung 2023, § 79 SGB VIII, Rn. 43. 

6 Kunkel in PdK Bund, Kinder- und Jugendhilfe 3, 4. Fassung Januar 2019. 

7 Wiesner/Wapler/Schön, SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe, 6. Aufl. 2022, § 79, Rn. 13. 

8 Raabe in Hauck/Noftz SGB VIII, 3. Ergänzungslieferung 2023, § 79 SGB VIII, Rn. 43. 

9 Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutsch-
land – Elfter Kinder- und Jugendbericht – mit der Stellungnahme der Bundesregierung, BT-Drs. 14/8181 vom 
4. Februar 2002, S. 48 und 203. 

10 Wiesner/Wapler/Schön, SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe, 6. Aufl. 2022, § 79, Rn. 13. 

11 Konsolidierte Fassung des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG KJHG) vom 9. Mai 
1995 (GVBl. S. 300) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 27. April 2001 (GVBl. S. 134), 
zuletzt geändert durch Artikel XII des Gesetzes vom 15.12.2010 (GVBl. S. 560). 
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Seit 2020 gibt es diese Vorschrift nicht mehr: Das neue Jugendhilfe-, Familien- und Jugendförder-
gesetz (AG KJHG)12, bestimmt in § 48 Abs. 1 AG KJHG nurmehr, dass das Land Berlin im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel die zur Einhaltung des Fachstandards für die Ange-
botsformen der Jugendarbeit gemäß § 6c AG KJHG notwendigen finanziellen Mittel bereitzustel-
len hat. 

Es ist demnach die überwiegende Einschätzung, dass pauschale Vorgaben der Bemessung des 
Einsatzes öffentlicher Mittel für die Jugendarbeit kritisch zu sehen sind. Zu unterschiedlich seien 
die Bedingungen, denen sich die Kinder- und Jugendhilfe in den jeweiligen Bundesländern bzw. 
Kreisen, Gemeinden oder Bezirken und dort in den jeweiligen Regionen stellen müsse.13 Es sei 
daher Aufgabe der Jugendhilfeplanung, Indikatoren zur Operationalisierung, d. h. zur Berech-
nung eines angemessenen Anteils, zu erarbeiten und die fachliche Argumentation zu unterstüt-
zen.14 

*** 

 

12 Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, zur Unterstützung von Familien und zur Förde-
rung der Beteiligung und Demokratiebildung junger Menschen und Familien (Jugendhilfe-, Familien- und Ju-
gendfördergesetz - AG KJHG) in der Fassung vom 27. April 2001, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 27.08.2021 (GVBl. S. 995). 

13 Raabe in Hauck/Noftz SGB VIII, 3. Ergänzungslieferung 2023, § 79 SGB VIII, Rn. 44. 

14 Raabe (s.o.) und Eger in Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB VIII, 3. Aufl., § 79 SGB VIII (Stand: 1.8.2022), Rn. 26. 


